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1. Berufungsprozesse (reguläres Verfahren, Ausschreibungsverzicht, Genie-
klausel)  

 

§ 60 SächsHSG1 Ausschreibung 
(1) 1Das Rektorat legt die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im 
Benehmen mit dem Fakultätsrat durch Funktionsbeschreibungen inhaltlich fest. 
2Sind mit der Stelle Aufgaben der Krankenversorgung verbunden, ist das Einverneh-
men mit dem Universitätsklinikum herzustellen. 3Die Funktionsbeschreibung kann 
vorsehen, dass Aufgaben verstärkt in der Lehre oder überwiegend in der Forschung 
wahrzunehmen sind. 4Das Rektorat kann unter Beachtung der Entwicklungsplanun-
gen der Hochschule und der Fakultäten festlegen, dass eine freiwerdende Stelle 
nicht wieder besetzt oder einer anderen Fakultät zugeordnet wird. 5Die Fakultätsräte, 
denen insoweit ein Vorschlagsrecht zusteht, sind vor der Entscheidung zu hören. 
6Soweit eine Professorenstelle aufgrund des Eintritts einer Professorin oder eines 
Professors in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze nach § 71 Absatz 
6 frei wird, ist die Entscheidung nach Satz 4 zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens zwei Jahre vor Freiwerden der Stelle, zu treffen. 7Besteht ein besonderes 
Interesse der Hochschule, kann gemäß § 47 Satz 1 des Sächsischen Beamtenge-
setzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Eintritt in den Ruhestand nach § 71 Absatz 
6 für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr und insgesamt drei Jahre nicht über-
steigen darf, hinausgeschoben werden. 8Ein solches besonderes Interesse ist ins-
besondere anzunehmen, wenn ein mit Dritten langfristig vertraglich vereinbartes wis-
senschaftliches Projekt ansonsten nicht weiter bearbeitet oder erfolgreich beendet 
werden kann. 
(2) 1Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind unter Angabe 
von Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben, der geforderten Berufungsvoraus-
setzungen und des Zeitpunktes der Besetzung frühestmöglich öffentlich und in der 
Regel international auszuschreiben. 2Von der Ausschreibung kann im Ausnahmefall 
abgesehen werden, wenn 
1. eine Professorin oder ein Professor im Beamtenverhältnis auf Zeit oder im be-

fristeten Arbeitnehmerverhältnis auf dieselbe Professur im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder im unbefristeten Arbeitnehmerverhältnis berufen werden 
soll und diese Möglichkeit in der Erstausschreibung der Professur vorgesehen 
war, 

2. eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professorenstelle in 
derselben Hochschule berufen werden soll und diese Möglichkeit in der Aus-
schreibung der Juniorprofessur vorgesehen war oder mit Einwilligung des 
Staatsministeriums auf der Grundlage eines Qualitätssicherungskonzepts ge-
mäß Absatz 3 Satz 2 durch die Berufung auf eine Professorenstelle der Ruf an 
eine andere Hochschule abgewehrt werden kann und dadurch eine herausra-
gende Persönlichkeit, an deren Verbleib die Hochschule ein besonderes Inte-
resse nachweisen kann, der Hochschule erhalten bleibt oder 

3. eine Tandemprofessorin oder ein Tandemprofessor auf eine Professorenstelle in 
derselben Hochschule berufen werden soll und diese Möglichkeit in der Aus-
schreibung der Tandemprofessur vorgesehen war. 
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3Die Entscheidung über die Berufung einer Juniorprofessorin oder eines Juniorpro-
fessors auf eine Professorenstelle in derselben Hochschule nach Satz 2 Nummer 2 
wird frühestens nach vier und spätestens nach fünf Jahren getroffen, sofern im Er-
gebnis der Evaluierung gemäß § 72 Absatz 2 Satz 1 deren oder dessen herausra-
gende Befähigung in Lehre und Forschung festgestellt worden ist. 4In diesem Fall 
sind in die Evaluierung drei Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einzubeziehen. 5Mindestens zwei der 
Gutachterinnen und Gutachter dürfen nicht der Hochschule angehören. 
(3) 1Von einer Ausschreibung kann mit Einwilligung des Staatsministeriums ebenfalls 
abgesehen werden, wenn 
1. die Berufung auf eine höherwertige Professur bereits in der Ausschreibung in 

Aussicht gestellt wurde, 
2. durch die Berufung auf eine höherwertige Professur der Ruf an eine andere 

Hochschule abgewehrt werden kann und dadurch eine herausragende Persön-
lichkeit, an deren Verbleib die Hochschule ein besonderes Interesse nachweisen 
kann, der Hochschule erhalten bleibt, 

3. für die Besetzung einer Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Bewer-
berin oder ein in besonderer Weise qualifizierter Bewerber zur Verfügung steht, 
die oder der bereits ein dem Berufungsverfahren gleichwertiges Auswahlverfah-
ren erfolgreich absolviert hat und an deren oder dessen Gewinnung die Hoch-
schule ein besonderes Interesse nachweisen kann. 

2Grundlage für die Einwilligung ist ein mit dem Staatsministerium abgestimmtes 
Qualitätssicherungskonzept der Hochschule. 
(4) Das Nähere regelt die Hochschule durch die Berufungsordnung. 
(5) § 111 bleibt unberührt. 
 
§ 61 SächsHSG Berufung von Professorinnen und Professoren 
(1) 1Professorinnen und Professoren werden von der Rektorin oder dem Rektor be-
rufen. 2Die Zuständigkeit für die beamtenrechtliche Ernennung bleibt davon unbe-
rührt. 3§ 111 bleibt unberührt. 
(2) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlages setzt der Fakultätsrat nach Anhö-
rung des Rektorates eine Berufungskommission ein. 2Der Berufungskommission 
muss mindestens eine externe Sachverständige oder ein externer Sachverständiger 
angehören; mindestens drei der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein. 
3Ist eine Professur zu besetzen, die die Ausbildung für das Lehramt betrifft, gehört 
ein Mitglied des Zentrums für Lehrkräftebildung und Bildungsforschung der Beru-
fungskommission mit beratender Stimme an. 4In der Berufungskommission haben 
die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit von mindestens 
einem Sitz zu verfügen, die Mitgliedergruppen nach § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 bis 4 sind angemessen zu vertreten. 5Die oder der Vorsitzende der Berufungskom-
mission wird von der Rektorin oder dem Rektor im Einvernehmen mit dem Fakul-
tätsrat bestimmt. 6Kommt das Einvernehmen innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist nicht zustande, entscheidet die Rektorin oder der 
Rektor über den Vorsitz. 
(3) 1Die Berufungskommission erstellt innerhalb von neun Monaten nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist auf der Grundlage externer Gutachten und einer vergleichenden 
Würdigung einen begründeten Berufungsvorschlag, der drei Namen enthalten soll, 
und gibt ihn der Rektorin oder dem Rektor zur Kenntnis. 2Bei Nichteinhaltung der 
Frist entscheidet die Rektorin oder der Rektor über die Einstellung des 
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Berufungsverfahrens. 3Der Berufungsvorschlag kann auch Namen von Personen 
enthalten, die sich nicht beworben haben. 4An der Hochschule Beschäftigte können 
nur in begründeten Ausnahmefällen vorgeschlagen werden. 5Ein Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, wenn die oder der Vorgeschlagene sich in ihrer oder seiner Befä-
higung deutlich von anderen Bewerberinnen oder Bewerbern abhebt oder bereits 
einen Ruf an eine andere Hochschule oder eine Forschungseinrichtung erhalten hat. 
6Diese Einschränkung gilt nicht 
1. für die Berufung einer Professorin oder eines Professors an einer Hochschule 

für angewandte Wissenschaften in ein zweites Professorenamt, 
2. für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die an einer anderen Hoch-

schule promoviert haben oder vor ihrer Einstellung mindestens zwei Jahre au-
ßerhalb der Hochschule wissenschaftlich tätig waren, und 

3. für eine Vertreterin oder einen Vertreter der Professur, wenn deren oder dessen 
Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule nur für die Dauer der Vertretung 
besteht. 

7Die Begründung des Berufungsvorschlages muss die Bewertung der Lehrleistung 
und der Forschungsleistung oder künstlerischen Leistung sowie der Lehrevaluatio-
nen enthalten. 8Die Rektorin oder der Rektor entscheidet über den Fortgang des 
Berufungsverfahrens. 
(4) 1Der Fakultätsrat beschließt über den Berufungsvorschlag der Berufungskom-
mission und leitet den Beschluss innerhalb eines Monats nach der Entscheidung der 
Rektorin oder des Rektors nach Absatz 3 Satz 8 an diese oder diesen weiter. 2Vor 
dem Beschluss über die Berufung von Professorinnen und Professoren, die Aufga-
ben der Krankenversorgung im Universitätsklinikum wahrnehmen sollen, ist das Ein-
vernehmen des Vorstandes des Universitätsklinikums einzuholen. 3Das Einverneh-
men ist zu erteilen, wenn keine begründeten Zweifel an der Eignung der oder des 
Vorgeschlagenen für die im Universitätsklinikum zu erfüllende Aufgabe bestehen. 
4Die Rektorin oder der Rektor ist an den Beschluss des Fakultätsrates nicht gebun-
den. 5Will sie oder er vom Beschluss des Fakultätsrates abweichen, ist dies vor der 
Entscheidung mit der Dekanin oder dem Dekan zu erörtern. 6Nach Erteilung des 
Rufes führt die Rektorin oder der Rektor oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mit-
glied des Rektorates die Berufungsverhandlungen. 7Sie oder er kann eine Frist für 
die Rufannahme bestimmen. 8Beruft die Rektorin oder der Rektor keinen der Vorge-
schlagenen oder lehnen die Vorgeschlagenen eine Berufung ab, ist die Berufungs-
kommission zu einem neuen Berufungsvorschlag aufzufordern. 9Anderenfalls stellt 
die Rektorin oder der Rektor das Berufungsverfahren im Einvernehmen mit dem Se-
nat ein. 
(5) Einzelheiten des Berufungsverfahrens, insbesondere Zuständigkeiten, Mitwir-
kungen und Verfahren zur Dokumentation der aktiven Suche nach geeigneten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Künstlerinnen und Künstlern sowie zur 
oder zum Berufungsbeauftragten, regelt die Hochschule durch die Berufungsord-
nung. 
(6) Für die übergangsweise Wahrnehmung der Aufgaben einer Professorenstelle 
gelten die Absätze 1 bis 5 nicht. 
(7) 1Die personelle und sächliche Ausstattung der Aufgabenbereiche von Professo-
rinnen und Professoren wird befristet für bis zu fünf Jahre festgelegt. 2Berufungszu-
sagen stehen unter dem Vorbehalt der Mittelbewilligung durch den Landtag sowie 
staatlicher Maßgaben zur Verteilung von Stellen und Mitteln. 3In der Vergangenheit 
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unbefristet erteilte Berufungszusagen sind zu überprüfen und nach Satz 1 zu befris-
ten. 
 
§ 62 SächsHSG Außerordentliche Berufung von Professorinnen und Profes-
soren 
(1) Abweichend von den §§ 60 sowie 61 Absatz 2 bis 4 und 7 Satz 1 kann die Rek-
torin oder der Rektor nach Anhörung des Senates und des Fakultätsrates mit Zu-
stimmung des Hochschulrates die außerordentliche Berufung einer Wissenschaftle-
rin oder eines Wissenschaftlers einleiten, die oder der das eigene Fachgebiet nach-
weislich geprägt hat, um einen profilbildenden Bereich der Hochschule aufzubauen, 
zu erneuern oder nachhaltig zu stärken. 
(2) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlages setzt die Rektorin oder der Rektor 
eine Findungskommission ein. 2Ihr haben mindestens vier externe, auf dem Fach-
gebiet anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anzugehören. 
(3) 1Die Findungskommission benennt der Rektorin oder dem Rektor Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die den mit der zu besetzenden Professorenstelle ver-
bundenen Qualitätsstandards in Forschung und Lehre in überdurchschnittlicher 
Weise gerecht werden und aufgrund ihrer Erfahrung und bisherigen Leistungen er-
warten lassen, dass sie das Profil von Fakultät und Hochschule sowie die Qualität 
von Forschung und Lehre stärken. 2Der Vorschlag ist umfassend zu begründen. 
3Stimmt die Rektorin oder der Rektor dem Fortgang des Verfahrens zu, beauftragt 
die Findungskommission in der Regel mindestens sechs externe anerkannte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, Gutachten über die von ihr vorgeschlagenen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu erstellen. 4Auf der Grundlage dieser 
Gutachten und eines wertenden Vergleiches mit internationalen Qualitätsstandards 
unterbreitet die Findungskommission einen Berufungsvorschlag. 5Die Rektorin oder 
der Rektor kann nach Anhörung des Fakultätsrates eine Wissenschaftlerin oder ei-
nen Wissenschaftler berufen, wenn nach dem Ergebnis der Gutachten und der ver-
gleichenden Würdigung durch die Findungskommission deren oder dessen Leistun-
gen in Forschung und Lehre mindestens den Leistungen der anderen von der Fin-
dungskommission benannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entspre-
chen. 
 
§ 63 SächsHSH Gemeinsame Berufungen 
(1) 1Die Hochschule und eine Forschungseinrichtung außerhalb der Hochschule 
können Professorinnen und Professoren zum Zwecke der Förderung und Intensivie-
rung ihrer personellen und fachlichen Zusammenarbeit in Forschung und Lehre ge-
meinsam berufen. 2Das Berufungsverfahren regeln Hochschule und Forschungsein-
richtung durch eine Vereinbarung. 3Diese kann insbesondere regeln, dass das Aus-
schreibungsverfahren von § 60 und die Zusammensetzung der Berufungskommis-
sion von § 61 abweichen. 4Die Mitwirkung des Aufsichtsorganes der Forschungsein-
richtung ist zu gewährleisten. 5Der Berufungskommission müssen auch Vertreterin-
nen und Vertreter der Forschungseinrichtung angehören. 6Dabei muss gewährleistet 
sein, dass die Professorinnen und Professoren der Hochschule und die Vertreterin-
nen und Vertreter der Forschungseinrichtung, die diesen nach Funktion und Qualifi-
kation gleichstehen, gemeinsam über die Mehrheit von einem Sitz verfügen. 
(2) 1Eine gemeinsame Berufung kann folgendermaßen ausgestaltet werden: 
1. 1Professorinnen und Professoren können zur Tätigkeit an einer Forschungsein-

richtung außerhalb der Hochschule ohne Bezüge beurlaubt werden. 2Die 
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Beurlaubung kann auch in geringerem Maße als dem vollen Umfang erfolgen. 
Die Beurlaubung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt im dienstlichen Interesse und 
dient öffentlichen Belangen. 

2. 1Professorinnen und Professoren können nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 
Nummer 2 des Beamtenstatusgesetzes der Forschungseinrichtung außerhalb 
der Hochschule zugewiesen werden. 2Die Zuweisung ist im öffentlichen Inte-
resse erforderlich. 

3. Professorinnen und Professoren können in Abweichung von § 71 Absatz 1 ohne 
Begründung eines Beamtenverhältnisses oder eines Arbeitnehmerverhältnisses 
gemeinsam berufen werden. 

2Davon abweichend kann nach Abstimmung mit dem Staatsministerium eine ge-
meinsame Berufung nach Maßgabe der allgemeinen Vorschriften ausgestaltet wer-
den. 
(3) 1Wer nach Absatz 2 berufen ist, hat das Recht, die Bezeichnung „Professorin“ 
oder „Professor“ zu führen. 2§ 71 Absatz 5 gilt entsprechend. 
(4) 1Abweichend von § 61 Absatz 1 werden die Professorinnen und Professoren vom 
Staatsministerium berufen. 2Das Staatsministerium führt die Berufungsverhandlun-
gen in Abstimmung mit der Hochschule und der Forschungseinrichtung. 
 
§ 65 SächHSG Einstellung oder Ernennung von Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren 
(1) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden von der Rektorin oder dem 
Rektor eingestellt oder ernannt. 
(2) § 61 Absatz 2, 3 Satz 1 bis 5, 7 und 8 sowie Absatz 4, 5 und 7 gilt entsprechend. 
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2. Voraussetzungen für die Berufung in das Professor:innenverhältnis 
 

a) Juniorprofessur  

 

§ 64 SächsHSG Einstellungs- und Ernennungsvoraussetzungen für Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren 
(1) Voraussetzungen für die Einstellung oder Ernennung von Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzun-
gen 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung und 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 
(2) 1Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder 
tierärztlichen Aufgaben sollen zusätzlich die Anerkennung als Fachärztin oder Fach-
arzt oder, soweit diese in dem jeweiligen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, eine ärzt-
liche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach Erhalt der Approbation oder Erlaub-
nis der Berufsausübung nachweisen. 2Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung 
die Wahrnehmung von erziehungswissenschaftlichen oder fachdidaktischen Aufga-
ben in der Lehrkräftebildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige 
Lehrpraxis an einer Schule nachweist. 
(3) 1Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft 
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als 
sechs Jahre, im Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen haben. 
2Hiervon bleiben Verlängerungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz unbe-
rührt. 

b) Professur 

 

§ 59 SächsHSG Berufungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professo-
ren 
(1) Berufungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung und hochschuldidaktische Kenntnisse, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigungen zur 
künstlerischen Arbeit und 

4. je nach den Anforderungen der Stelle 
a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, 
b) zusätzliche künstlerische Leistungen oder 
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c) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden in einer in der Regel fünfjährigen berufli-
chen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulberei-
ches ausgeübt worden sein müssen; selbständige und freiberufliche Tätig-
keiten gelten auch als berufliche Praxis. 

(2) 1Pädagogische Eignung wird in der Regel durch selbständige Lehrtätigkeit nach-
gewiesen, deren Qualität durch Evaluation oder auf andere Weise festgestellt ist. 
2Der Nachweis kann auch durch Erfahrung in der Ausbildung oder durch Teilnahme 
an Fort- und Weiterbildungen in der Hochschuldidaktik erfolgen. 
(3) 1Bei der Bewertung der zusätzlichen wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen dürfen Elternzeiten nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setzes sowie sonstige auf familiären Gründen oder auf Gründen der Pflege von An-
gehörigen beruhende Zeiten der Nichtbeschäftigung, Beurlaubung, Verringerung der 
Arbeitszeit oder Teilzeitbeschäftigung nicht nachteilig bewertet werden. 2Die zusätz-
lichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a werden 
durch eine nach § 72 Absatz 2 Satz 1 evaluierte Juniorprofessur, durch eine Habili-
tation oder durch eine gleichwertige wissenschaftliche Tätigkeit nachgewiesen. 
(4) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswis-
senschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrkräftebildung vorsieht, 
soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Lehrpraxis an einer Schule nachweist. 
(5) 1Professorinnen und Professoren an Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten und Professorinnen und Professoren für Studiengänge von Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvo-
raussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 4 Buchstabe c erfüllen. 2In be-
gründeten besonderen Ausnahmefällen können auch Bewerberinnen und Bewerber 
zur Professorin oder zum Professor berufen werden, die die Einstellungsvorausset-
zungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 4 Buchstabe a oder b erfüllen. 3Ein Aus-
nahmefall liegt insbesondere vor, wenn die Stelle nach ihrer Funktionsbeschreibung 
abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 2 nicht überwiegend der Wahrnehmung praxis-
orientierter Lehr- und Forschungsaufgaben gewidmet ist. 
(6) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, 
kann abweichend von den Absätzen 1 bis 5 als Professorin oder Professor auch 
berufen werden, wer pädagogische Eignung und hervorragende fachbezogene Leis-
tungen in der Praxis nachweist. 
(7) Professorinnen und Professoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen 
Aufgaben müssen zusätzlich die Anerkennung als Fachärztin, Facharzt, Fachzahn-
ärztin, Fachzahnarzt, Fachtierärztin oder Fachtierarzt nachweisen, soweit für das 
betreffende Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 
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3. Sonderfall: Regelungen zu Tenure Track  
 

§ 60 SächsHSG Ausschreibung 
(1) 1Das Rektorat legt die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im 
Benehmen mit dem Fakultätsrat durch Funktionsbeschreibungen inhaltlich fest. 
2Sind mit der Stelle Aufgaben der Krankenversorgung verbunden, ist das Einverneh-
men mit dem Universitätsklinikum herzustellen. 3Die Funktionsbeschreibung kann 
vorsehen, dass Aufgaben verstärkt in der Lehre oder überwiegend in der Forschung 
wahrzunehmen sind. 4Das Rektorat kann unter Beachtung der Entwicklungsplanun-
gen der Hochschule und der Fakultäten festlegen, dass eine freiwerdende Stelle 
nicht wieder besetzt oder einer anderen Fakultät zugeordnet wird. 5Die Fakultätsräte, 
denen insoweit ein Vorschlagsrecht zusteht, sind vor der Entscheidung zu hören. 
6Soweit eine Professorenstelle aufgrund des Eintritts einer Professorin oder eines 
Professors in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze nach § 71 Absatz 
6 frei wird, ist die Entscheidung nach Satz 4 zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens zwei Jahre vor Freiwerden der Stelle, zu treffen. 7Besteht ein besonderes 
Interesse der Hochschule, kann gemäß § 47 Satz 1 des Sächsischen Beamtenge-
setzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, der Eintritt in den Ruhestand nach § 71 Absatz 
6 für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr und insgesamt drei Jahre nicht über-
steigen darf, hinausgeschoben werden. 8Ein solches besonderes Interesse ist ins-
besondere anzunehmen, wenn ein mit Dritten langfristig vertraglich vereinbartes wis-
senschaftliches Projekt ansonsten nicht weiter bearbeitet oder erfolgreich beendet 
werden kann. 
(2) 1Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind unter Angabe 
von Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben, der geforderten Berufungsvoraus-
setzungen und des Zeitpunktes der Besetzung frühestmöglich öffentlich und in der 
Regel international auszuschreiben. 2Von der Ausschreibung kann im Ausnahmefall 
abgesehen werden, wenn 
1. eine Professorin oder ein Professor im Beamtenverhältnis auf Zeit oder im be-

fristeten Arbeitnehmerverhältnis auf dieselbe Professur im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder im unbefristeten Arbeitnehmerverhältnis berufen werden 
soll und diese Möglichkeit in der Erstausschreibung der Professur vorgesehen 
war, 

2. eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professorenstelle in 
derselben Hochschule berufen werden soll und diese Möglichkeit in der Aus-
schreibung der Juniorprofessur vorgesehen war oder mit Einwilligung des 
Staatsministeriums auf der Grundlage eines Qualitätssicherungskonzepts ge-
mäß Absatz 3 Satz 2 durch die Berufung auf eine Professorenstelle der Ruf an 
eine andere Hochschule abgewehrt werden kann und dadurch eine herausra-
gende Persönlichkeit, an deren Verbleib die Hochschule ein besonderes Inte-
resse nachweisen kann, der Hochschule erhalten bleibt oder 

3. eine Tandemprofessorin oder ein Tandemprofessor auf eine Professorenstelle in 
derselben Hochschule berufen werden soll und diese Möglichkeit in der Aus-
schreibung der Tandemprofessur vorgesehen war. 
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3Die Entscheidung über die Berufung einer Juniorprofessorin oder eines Juniorpro-
fessors auf eine Professorenstelle in derselben Hochschule nach Satz 2 Nummer 2 
wird frühestens nach vier und spätestens nach fünf Jahren getroffen, sofern im Er-
gebnis der Evaluierung gemäß § 72 Absatz 2 Satz 1 deren oder dessen herausra-
gende Befähigung in Lehre und Forschung festgestellt worden ist. 4In diesem Fall 
sind in die Evaluierung drei Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einzubeziehen. 5Mindestens zwei der 
Gutachterinnen und Gutachter dürfen nicht der Hochschule angehören. 
(3) 1Von einer Ausschreibung kann mit Einwilligung des Staatsministeriums ebenfalls 
abgesehen werden, wenn 
1. die Berufung auf eine höherwertige Professur bereits in der Ausschreibung in 

Aussicht gestellt wurde, 
2. durch die Berufung auf eine höherwertige Professur der Ruf an eine andere 

Hochschule abgewehrt werden kann und dadurch eine herausragende Persön-
lichkeit, an deren Verbleib die Hochschule ein besonderes Interesse nachweisen 
kann, der Hochschule erhalten bleibt, 

3. für die Besetzung einer Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Bewer-
berin oder ein in besonderer Weise qualifizierter Bewerber zur Verfügung steht, 
die oder der bereits ein dem Berufungsverfahren gleichwertiges Auswahlverfah-
ren erfolgreich absolviert hat und an deren oder dessen Gewinnung die Hoch-
schule ein besonderes Interesse nachweisen kann. 

2Grundlage für die Einwilligung ist ein mit dem Staatsministerium abgestimmtes 
Qualitätssicherungskonzept der Hochschule. 
(4) Das Nähere regelt die Hochschule durch die Berufungsordnung. 
(5) § 111 bleibt unberührt. 

 

  



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Gewinnung und Berufung internationaler Professor:innen 
Stand: 14.10.2024  
 

12 
 

4. Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis/Besoldung  

 

a) Beschäftigungsstatus/Möglichkeit zur Verbeamtung/Angestelltenverhält-
nis 

 

§ 71 SächsHSG Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 
(1) Professorinnen und Professoren können zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit 
oder auf Lebenszeit ernannt oder in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitneh-
merverhältnis eingestellt werden. 
(2) 1Mit Ausnahme von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sowie Akademi-
schen Assistentinnen und Assistenten, die an ihrer Hochschule zur Professorin oder 
zum Professor berufen werden, können erstmals Berufene für die Dauer von bis zu 
zwei Jahren auf Probe eingestellt werden. 2Die Entscheidung über eine weitere Be-
schäftigung im Arbeitnehmer- oder im Beamtenverhältnis trifft die Rektorin oder der 
Rektor spätestens vier Monate vor Ablauf des Dienstverhältnisses auf Vorschlag der 
Dekanin oder des Dekans, dem eine Stellungnahme des Fakultätsrates beizufügen 
ist. 3Soweit Aufgaben in der Krankenversorgung wahrgenommen werden, ist das 
Einvernehmen mit dem Vorstand des Universitätsklinikums herzustellen. 4Das Nä-
here regelt die Berufungsordnung. 
(3) 1Professorinnen und Professoren können auf Zeit ernannt oder eingestellt wer-
den, wenn die Aufgabe befristet übertragen werden soll, insbesondere 
1. bei vollständiger oder überwiegender Deckung der Kosten aus Mitteln Dritter, 

wenn die Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe oder Zeitdauer bewilligt ist 
und die Professorin oder der Professor überwiegend der Zweckbestimmung die-
ser Mittel entsprechend beschäftigt wird, 

2. für eine leitende Tätigkeit in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung im 
Rahmen einer gemeinsamen Berufung, 

3. zur Förderung besonders qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses. 
2Die Beschäftigung in einem Professorenamt auf Zeit erfolgt für die Dauer von bis 
zu sechs Jahren. 3Eine erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder der 
Abschluss eines weiteren befristeten Dienstvertrages ist nur zulässig, wenn die Ge-
samtdauer der Beamtenverhältnisse auf Zeit oder der befristeten Dienstverträge 
sechs Jahre nicht übersteigt. 4§ 81 Absatz 4 bis 7 bleibt unberührt. 5In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 3 wird bei Geburt oder Adoption eines Kindes auf Antrag die 
Befristung um ein Jahr je Kind, insgesamt um maximal zwei Jahre, verlängert. 6Soll 
das Dienstverhältnis nach Fristablauf innerhalb der Frist nach Satz 2 fortgesetzt wer-
den, bedarf es nicht der erneuten Durchführung eines Berufungsverfahrens; die Ent-
scheidung darüber trifft die Rektorin oder der Rektor auf Vorschlag der Dekanin oder 
des Dekans, dem eine Stellungnahme des Fakultätsrates beizufügen ist. 7In den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 3 sind die hierfür besonderen Verfahrens- und Evalu-
ierungsregelungen der Hochschule maßgebend. 8Der Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Amtszeit ist ausgeschlossen. 
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(4) 1Ist es bei Professorenstellen erforderlich, die Verbindung zur Praxis aufrechtzu-
erhalten, kann eine Teilzeitprofessorenstelle eingerichtet werden. 2Die Tätigkeit als 
Professorin oder Professor muss mindestens die Hälfte, in Kunsthochschulen min-
destens ein Viertel der Aufgaben einer vollen Professorenstelle umfassen. 3Die Be-
schäftigung erfolgt im Arbeitnehmerverhältnis. 
(5) 1Professorinnen und Professoren dürfen die Bezeichnung „Professorin“ oder 
„Professor“ nach Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis führen, wenn ihre Dienst-
zeit mindestens fünf Jahre betrug. 2Die Berechtigung zur Führung der Bezeichnung 
soll entzogen werden, wenn sie sich ihrer als nicht würdig erweisen. 
(6) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze wird abwei-
chend von § 46 des Sächsischen Beamtengesetzes zum Ende des Semesters wirk-
sam, in dem die Professorin oder der Professor, die Beamtin oder Beamter auf Le-
benszeit sind, die Altersgrenze erreichen. 
(7) 1Professorinnen und Professoren stehen nach Eintritt in den Ruhestand die mit 
der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen, zur 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur Mitwirkung an Prüfungen 
weiter zu. 2Das Rektorat kann auf Antrag der Dekanin oder des Dekans Professorin-
nen und Professoren, die sich im Ruhestand befinden und denen der Status einer 
oder eines Angehörigen nach § 50 Absatz 2 Satz 2 zuerkannt worden ist, Ressour-
cen für eigene Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen. 
 
§ 72 SächsHSG Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juni-
orprofessoren 
(1) 1Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu 
vier Jahren zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt oder in einem Arbeitneh-
merverhältnis beschäftigt. 2Sie führen die Bezeichnung „Juniorprofessorin“ oder „Ju-
niorprofessor“. 
(2) 1Hat sich die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor nach dem Ergebnis einer 
Evaluation ihrer oder seiner Leistungen in Forschung und Lehre unter Einbeziehung 
einer externen Begutachtung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt, 
soll das Dienstverhältnis mit ihrer oder seiner Zustimmung spätestens vier Monate 
vor Ablauf auf Vorschlag des Fakultätsrates auf insgesamt sechs Jahre verlängert 
werden. 2Sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 und § 67 Absatz 1 Satz 1 erfüllt 
sind, kann die Rektorin oder der Rektor die Juniorprofessorin oder den Juniorprofes-
sor auf Vorschlag des Fakultätsrates zur Außerplanmäßigen Professorin oder zum 
Außerplanmäßigen Professor bestellen. 3Das Nähere zum Verfahren der Evaluation 
regelt die Hochschule durch Ordnung. 
(3) 1Wird das Dienstverhältnis im Ergebnis der Evaluation nicht auf insgesamt sechs 
Jahre verlängert, kann es bis zu einem Jahr verlängert werden. 2Eine weitere Ver-
längerung ist nicht zulässig; § 81 Absatz 4 bis 7 bleibt unberührt. 3Eine erneute Ein-
stellung als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor ist ausgeschlossen. 
(4) 1Die insgesamt zulässige Befristungsdauer nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 verlängert sich um zwölf Monate, wenn ein Beamten- oder Arbeitnehmerver-
hältnis zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020 bestand. 2Für ein 
Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnis, das zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 
31. März 2021 begründet wurde, verlängert sie sich um sechs Monate. 
 
§ 140 SächsBG2 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal an Hoch-
schulen 
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Für die Rechtsverhältnisse des beamteten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals an Hochschulen gilt dieses Gesetz nur, soweit keine abweichende ge-
setzliche Regelung getroffen wird. 
 
§ 7 BeamtStG3 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses 
(1) 1In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer 
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgeset-

zes ist oder die Staatsangehörigkeit 
a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder 
c) eines Drittstaates, dem die Bundesrepublik Deutschland und die Europäi-

sche Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung 
von Berufsqualifikationen eingeräumt haben, 

besitzt, 
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, und 
3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung besitzt. 
2In das Beamtenverhältnis darf nicht berufen werden, wer unveränderliche Merkmale 
des Erscheinungsbilds aufweist, die mit der Erfüllung der Pflichten nach § 34 Absatz 
2 nicht vereinbar sind. 
(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine Deutsche oder ein Deutscher im 
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis beru-
fen werden. 
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 können nur zugelassen werden, 
wenn 
1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten ein dringendes dienstliches 

Interesse besteht oder 
2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals in das Beamtenverhältnis andere wichtige Gründe vorliegen. 

b) Besoldung 

 

§ 32 SächsBesG4 Besoldungsordnung W 
(1) 1Die Ämter der Professorinnen, Professoren, Juniorprofessorinnen, Juniorprofes-
soren, Akademischen Assistentinnen und Akademischen Assistenten sowie ihre Be-
soldungsgruppen sind in der Besoldungsordnung W (Anlage 4) geregelt. 2Die Grund-
gehaltssätze sind in der Anlage 5 ausgewiesen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
die Ämter der Rektorinnen, Rektoren, Prorektorinnen und Prorektoren, soweit sie 
nicht Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B zugewiesen sind. 
(2) Der Anteil der Stellen für Ämter der Professorinnen und Professoren in Besol-
dungsgruppe W 3 beträgt an Hochschulen für angewandte Wissenschaften nach § 
1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Sächsischen Hochschulgesetzes sowie an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum 
des Freistaates Sachsen und an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) nach 
Maßgabe des Haushaltsgesetzes höchstens 15 Prozent der ausgebrachten Plan-
stellen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen. 
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§ 33 SächsBesG Bemessung des Grundgehalts 
(1) Das Grundgehalt in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W wird 
nach Stufen bemessen. 
(2) 1Bei der erstmaligen Ernennung in ein Amt der Besoldungsgruppe W 1 erfolgt 
eine Zuordnung zur Stufe 1. 2Ab dem Zeitpunkt der ersten Verlängerung des Beam-
tenverhältnisses auf Zeit nach § 72 Absatz 2 Satz 1 oder § 77 Absatz 1 Satz 2 des 
Sächsischen Hochschulgesetzes erfolgt ein Aufstieg in Stufe 2. 
(3) 1Bei der Begründung eines Beamtenverhältnisses mit Anspruch auf Dienstbe-
züge aus einem Amt der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 erfolgt vorbehaltlich des 
Absatzes 4 eine Zuordnung zu der Anfangsstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe. 
2Die Laufzeit der nach Satz 1 maßgeblichen Stufe beginnt mit Wirkung vom Ersten 
des Monats, in dem die Ernennung wirksam wird. 3Das Grundgehalt steigt im Ab-
stand von fünf Jahren bis zum Erreichen der Endstufe an; die erreichte Stufe sowie 
die in dieser Stufe erbrachte Stufenlaufzeit bleiben von der Übertragung eines an-
deren Amts der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 unberührt. 4Zeiten ohne Anspruch 
auf Dienstbezüge verzögern den Stufenaufstieg; § 26 Absatz 4 gilt entsprechend. 
5Zeiten nach Satz 4 werden nach Zusammenrechnung auf volle Monate abgerundet. 
6Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei Versetzung, Übernahme oder Übertritt 
aus dem Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes oder einer vergleichbaren statusrechtlichen Änderung. 
(4) 1Bei der ersten Stufenzuordnung nach Absatz 3 Satz 1 werden 
1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Professorin oder Professor an einer 

deutschen Hochschule und Zeiten einer vergleichbaren Tätigkeit an einer Hoch-
schule im Ausland, 

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Mitglied von Leitungsgremien an ei-
ner deutschen Hochschule und 

3. Zeiten der Wahrnehmung einer Vertretungsprofessur, einer außerplanmäßigen 
Professur oder einer Honorarprofessur an einer deutschen Hochschule sowie 
Zeiten einer hauptberuflichen wissenschaftlichen Tätigkeit an einer außeruniver-
sitären Forschungseinrichtung, wenn die Tätigkeit der einer Professorin oder ei-
nes Professors gleichwertig ist, 

 
 berücksichtigt, soweit es sich nicht um Zeiten der beruflichen Qualifizierung handelt. 
2Zeiten einer den in Satz 1 Nummer 2 genannten Leitungstätigkeiten vergleichbaren 
hauptberuflichen Tätigkeit an einer Hochschule im Ausland oder außerhalb des 
Hochschulbereichs können berücksichtigt werden, soweit diese für die Verwendung 
förderlich sind. 3Berücksichtigungsfähige Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 werden 
nach Zusammenrechnung auf volle Monate aufgerundet und durch Unterbrechungs-
zeiten nach § 26 Absatz 4 nicht vermindert. 4Für diese Zeiten erfolgt ein Aufsteigen 
in den Stufen entsprechend Absatz 3 Satz 3; soweit sie nicht mehr zum Erreichen 
der nächsten Stufe führen, werden sie auf die Stufenlaufzeit der festgesetzten Stufe 
angerechnet. 5§ 27 gilt entsprechend. 
(5) 1Die Entscheidung nach Absatz 3 ist den Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 2§ 25 
Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass sich der Stufenaufstieg in den 
Fällen des § 25 Absatz 5 Satz 2 nach Absatz 3 richtet. 
 
§ 34 SächsBesG Leistungsbezüge 
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(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 können neben dem Grundgehalt vari-
able Leistungsbezüge vergeben werden: 
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen (Berufungs- und Bleibe-

leistungsbezüge), 
2. für besondere Leistungen im Bereich der Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbil-

dung, Nachwuchsförderung oder Krankenversorgung und für die Übernahme 
zusätzlicher Funktionen oder besonderer Aufgaben außerhalb des Hochschul-
bereichs (besondere Leistungsbezüge) oder 

3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder besonderen Aufgaben im Rahmen 
der Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung (Funktions-Leistungsbe-
züge). 

(2) 1Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge können auch befristet gewährt werden. 
2Bei der Entscheidung sind insbesondere die individuelle Qualifikation, vorliegende 
Evaluationsergebnisse, die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation in dem je-
weiligen Fach zu berücksichtigen. 3Unbefristet gewährte Berufungs- und Bleibeleis-
tungsbezüge können an Anpassungen der Besoldung nach § 19 teilnehmen. 4Die 
Gewährung neuer oder höherer Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge ist bei einem 
Ruf an eine andere inländische Hochschule oder einer Berufung innerhalb einer 
Hochschule frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Gewährung zu-
lässig. 5Die Gewährung von Leistungsbezügen aus Anlass von Bleibeverhandlungen 
setzt voraus, dass der Ruf einer anderen Hochschule oder das Einstellungsangebot 
eines anderen Arbeitgebers oder Dienstherrn in Schriftform vorgelegt wird. 
(3) 1Besondere Leistungsbezüge können für erheblich über dem Durchschnitt lie-
gende und in der Regel über mehrere Jahre erbrachte besondere Leistungen nach 
Absatz 1 Nummer 2 gewährt werden. 2Sie können als Einmalzahlung oder als mo-
natliche Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren befristet vergeben wer-
den. 3Im Fall einer wiederholten Gewährung können monatlich gewährte besondere 
Leistungsbezüge unbefristet mit einem Widerrufsvorbehalt für den Fall des erhebli-
chen Leistungsabfalls gewährt werden. 4Unbefristet gewährte besondere Leistungs-
bezüge können an Anpassungen der Besoldung nach § 19 teilnehmen. 5Die Gewäh-
rung eines Leistungsbezugs für besondere Leistungen im Bereich der Krankenver-
sorgung ist nur zulässig, soweit für diese Tätigkeiten kein Privatliquidationsrecht zu-
steht. 6Professorinnen oder Professoren einer Hochschule, die zugleich ein Richter-
amt der Besoldungsgruppe R 1 ausüben, erhalten für die Dauer der Wahrnehmung 
beider Ämter einen befristeten besonderen Leistungsbezug in Höhe von monatlich 
300 Euro, welcher sich um monatlich 50 Euro erhöht, wenn ein Amt der Besoldungs-
gruppe R 2 ausgeübt wird. 
(4) 1Funktions-Leistungsbezüge werden für die Dauer der Wahrnehmung der jewei-
ligen Funktionen nach Absatz 1 Nummer 3 gewährt; sie können teilweise erfolgsab-
hängig gewährt werden und nach einer Bezugsdauer von zwei Jahren an Anpassun-
gen der Besoldung nach § 19 teilnehmen. 2Für die Dauer der Wahrnehmung beson-
derer Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder Hochschulleitung 
können Funktions-Leistungsbezüge gewährt werden; sie können erfolgsabhängig 
gewährt werden. 3Bei der Bemessung der Funktions-Leistungsbezüge sind insbe-
sondere die im Einzelfall mit der Funktion oder besonderen Aufgabe verbundene 
Verantwortung und Belastung sowie die Größe und Bedeutung der Hochschule nach 
Maßgabe von § 20 zu berücksichtigen. 
(5) 1Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 
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erforderlich ist, um Personen aus dem Bereich außerhalb der deutschen Hochschu-
len zu gewinnen oder um deren Abwanderung in diesen Bereich abzuwenden. 2Dies 
gilt auch dann, wenn Personen bereits an ihrer bisherigen Hochschule Leistungsbe-
züge erhalten, die den Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besol-
dungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 erreichen oder übersteigen und 
dies erforderlich ist, um sie für eine Hochschule im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zu gewinnen oder die Abwanderung an eine andere deutsche Hochschule zu ver-
hindern. 3Bei der Berechnung nach den Sätzen 1 und 2 sind besondere Leistungs-
bezüge, die als Einmalzahlung gewährt werden, auf den Leistungszeitraum aufzu-
teilen. 
 
§ 36 SächsBesG Finanzvolumen für Leistungsbezüge 
(1) 1An Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Hochschulgesetzes ist 
vorbehaltlich des Absatzes 4 der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergabe-
budget) wie folgt zu bemessen: Die Summe der Leistungsbezüge nach § 34 Absatz 
1, die den in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 eingestuften Personen im jewei-
ligen Kalenderjahr durchschnittlich gewährt werden, muss dem Besoldungsdurch-
schnitt nach Absatz 2 entsprechen, der um das durchschnittliche Grundgehalt des 
in diesen Besoldungsgruppen eingestuften Personenkreises des vorangegangenen 
Kalenderjahres vermindert wurde. 2Mittel Dritter, die der Hochschule für die Besol-
dung von Professorinnen und Professoren zur Verfügung gestellt werden, bleiben 
bei der Ermittlung des Vergabebudgets außer Betracht. 3Der jeweils maßgebliche 
Besoldungsdurchschnitt kann nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes 
jährlich um bis zu zwei Prozent überschritten werden. 
(2) 1Der Besoldungsdurchschnitt wird für das Jahr 2022 im Bereich der Hochschulen 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Sächsischen Hochschulgesetzes auf 
100 844 Euro sowie im Bereich der Hochschulen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 des Sächsischen Hochschulgesetzes auf 86 739 Euro und für das Jahr 2023 im 
Bereich der Hochschulen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Sächsi-
schen Hochschulgesetzes auf 103 427 Euro sowie im Bereich der Hochschulen 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Sächsischen Hochschulgesetzes auf 88 961 
Euro festgesetzt. 2Er nimmt an Anpassungen der Besoldung nach § 19 teil. 3Das 
Staatsministerium der Finanzen kann den jeweils maßgeblichen Besoldungsdurch-
schnitt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und 
Tourismus und dem Staatsministerium des Innern im Sächsischen Amtsblatt bekannt 
machen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen und die Hoch-
schule der Sächsischen Polizei (FH) entsprechend, soweit nicht durch Haushaltsge-
setz ein abweichendes Vergabebudget festgelegt ist. 
(4) Für Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Hochschulgesetzes, die 
eine Zielvereinbarung gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sächsischen Hoch-
schulgesetzes abgeschlossen haben und bezüglich derer das Staatsministerium für 
Wissenschaft, Kultur und Tourismus bestandskräftig festgestellt hat, dass sie die An-
forderungen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 6 und 7 des Sächsischen 
Hochschulgesetzes erfüllen, finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. 
 
§ 37 SächsBesG Forschungs- und Lehrzulage 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Gewinnung und Berufung internationaler Professor:innen 
Stand: 14.10.2024  
 

18 
 

(1) 1Personen in Ämtern der Besoldungsordnung W außerhalb der Hochschulleitung, 
die Mittel privater Dritter für Forschungs- oder Lehrvorhaben der Hochschule ein-
werben und diese Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Drittmittelflusses 
aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt werden, wenn neben 
den übrigen Kosten des Forschungs- oder Lehrvorhabens auch die Zulagenbeträge 
durch die Mittel privater Dritter gedeckt sind. 2Für die Durchführung von Lehrvorha-
ben darf eine Zulage nur gewährt werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit 
nicht auf die Regellehrverpflichtung angerechnet wird. 3In einem Kalenderjahr darf 
die Zulage 100 Prozent des jeweiligen Jahresgrundgehalts nicht überschreiten; bei 
Wechsel der Besoldungsgruppe in der Besoldungsordnung W während eines Kalen-
derjahres ist insgesamt die höhere Besoldungsgruppe maßgebend. 4In Ausnahme-
fällen, insbesondere wenn für die Bindung eines Forschungsvorhabens an eine 
Hochschule ein besonderes Interesse besteht, kann der in Satz 3 festgelegte 
Höchstbetrag überschritten werden. 
(2) Für Personen, die nach § 63 des Sächsischen Hochschulgesetzes auf eine Pro-
fessur berufen worden sind, gilt Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 entsprechend, wenn sie 
Mittel privater Dritter für Forschungsvorhaben der Forschungseinrichtung einwerben 
und diese Vorhaben durchführen. 
 
§ 38 SächsBesG Verordnungsermächtigung 
(1) Das für die Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Hochschulgesetzes  
sowie das für die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fort-
bildungszentrum des Freistaates Sachsen und die Hochschule der Sächsischen Po-
lizei (FH) jeweils zuständige Staatsministerium regelt im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung das Nähere zur Gewäh-
rung der Leistungsbezüge sowie der Forschungs- und Lehrzulage, insbesondere 
das Verfahren, die Zuständigkeiten und die Kriterien der Vergabe nach Maßgabe der 
§§ 32 und 34 bis 37. 
(2) Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen für gemeinsame Beru-
fungen nach § 63 des Sächsischen Hochschulgesetzes in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 1 von § 35 Absatz 2 und 3 abweichende Regelungen zu treffen. 
 
Anlage 45 (zu § 32 Absatz 1 SächsBesG) 
 
Besoldungsordnung W 
 
Besoldungsgruppe W 1 
Akademische Assistentin, Akademischer Assistent 
Juniorprofessorin, Juniorprofessor 
 
Besoldungsgruppe W 2 
Professorin, Professor 
[ab 1. Januar 2025:] – an der Dualen Hochschule Sachsen – 
– an einer Fachhochschule – 
– an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
– an einer Kunsthochschule – 
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor 
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Besoldungsgruppe W 3 
Professorin, Professor 
– an einer Fachhochschule – 
– an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
– an einer Kunsthochschule – 
Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor 
Rektorin, Rektor der … 
Prorektorin, Prorektor der … 

 

 
 

1 Gesetz über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz – SächsHSG) vom 
31. Mai 2023, SächsGVBl. S. 329; zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024, 
SächsGVBl. S. 83. 
2 Sächsisches Beamtengesetz (SächsBG) vom 18. Dezember 2013; zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2024, SächsGVBl. S. 733. 
3 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtensta-
tusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008, BGBl. I S. 1010; zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023, BGBl. 2023 I Nr. 389. 
4 Sächsisches Besoldungsgesetz (SächsBesG) vom 6. Juli 2023, SächsGVBl. S. 467, 476; zuletzt ge-
ändert durch Art. 1, Art. 2, Art. 3 des Gesetzes vom 2. Mai 2024, SächsGVBl. S. 454. 
5 Anlage 4: Text gilt seit 1. Januar 2024, gekennzeichnete Einfügung ab 1. Januar 2025. 
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